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§ 13 NÖ BO 2014 Bauverbot
 NÖ BO 2014 - NÖ Bauordnung 2014

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.03.2025

(1) Auf einem Bauplatz nach § 11 Abs. 1, der an eine im Flächenwidmungsplan vorgesehene ö5entliche Verkehrs6äche

angrenzt, darf eine Baubewilligung nicht erteilt werden (Bauverbot), solange diese Verkehrs6äche den

Verkehrserfordernissen nicht entspricht. In diesen Fällen besteht jedoch kein Bauverbot, wenn der Bauplatz mit einem

Fahr- und Leitungsrecht nach § 11 Abs. 2 Z 1 lit. c oder durch eine im Eigentum des Bauplatzeigentümers stehende

private Verkehrs6äche mit einer anderen ö5entlichen Verkehrs6äche, die den Verkehrserfordernissen entspricht,

verbunden ist.

(2) Auf einem Bauplatz, der nicht an eine ö5entliche Verkehrs6äche grenzt, ist ein Neu- oder Zubau (§ 14 Z 1), die

Abänderung von Bauwerken (§ 14 Z 3) oder die Änderung des Verwendungszwecks (§ 15 Abs. 1 Z 1 lit. a) nur zulässig,

wenn der Bauplatz

- mit einem Fahr- und Leitungsrecht nach § 11 Abs. 2 Z 1 lit. c oder

- durch eine im Eigentum des Bauplatzeigentümers stehende private Verkehrsfläche

mit einer ö5entlichen Verkehrs6äche, die den Verkehrserfordernissen entspricht, verbunden

ist.
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